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Betreff:
Annahme von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt beschließt die Annahme der Spende der Rathaus Apothe-
ke Wolmirstedt, Inhaberin Heike Fuldner-Moser e. K..
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Sachdarstellung:

Nach § 99 Abs. 6 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)darf
die Kommune zur Erfüllung einzelner Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zu-
Wendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von
Aufgaben nach § 4 KVG LSA beteiligen. Die Einwerbung und die Entgegennähme eines An-
gebotes einer Zuwendung obliegen dem Hauptverwaltungsbeamten.

Über die Annahme und Vermittlung entscheidet die Vertretung. Abweichend hierzu kann die
Vertretung die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung auf den Hauptverwaltungs-
beamten oder einen beschließenden Ausschuss übertragen.

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 8 der Hauptsatzung der Stadt Wolmirstedt beschließt der Stadtrat über
die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen für
einzelne Aufgaben der Stadt, wenn der Wert mehr als 1 . 000, 00   beträgt.

Am 29. 04. 2022 spendete die Rathaus Apotheke, Inhaberin Heike Fuldner-Moser e. K.. Au-
gust-Bebel-Straße 32, 39326 Wolmirstedt einen Betrag in Höhe von 15. 000, 00   zur Förde-
rung der Heimat - und Kulturpflege (Angabe im Verwendungszweck: Produkt 28111). Hin-
sichtlich Vorschläge und Ideen zur Verwendung der Spende wird sich die Verwaltung auch
mit Frau Fuldner-Moser abstimmen.

Fortsetzung Ergänzungsblatt Nr.
D Mitwirkungsverbot gem. § 33 KVG LSA bestand nicht

Mitwirkungsverbot gem. § 33 Abs. KVG LSA bestand für

Finanzielle Auswirkungen?
D ja ^] nein
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Gesamtkosten der Maßnahme
(Anschaffungs-/ Herstellungs-
kosten) in Euro:

Jährliche Folgekosten/-
lasten in Euro:

Objektbezogene Einnah-
men (Zuschüsse/ Beiträge)
in Euro:

Veranschlagung: im Haushalt a w [_] nein
im Haushaltsjahr/Finanzplanjahr 2022
Produktkonto: 28111 414700


